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IM FOCUS

BMWK zu Fristenregelungen im Strompreisbremsengesetz DokNr. 24082153

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) hat zur einheitlichen Anwendung des
Strompreisbremsengesetzes (StromPBG) in einem Schreiben an die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB) vom
18. 03. 2024 erläutert, welche Möglichkeit zur Verlängerung der Fristen zur Einreichung von finalen Selbster-
klärungen durch Letztverbraucher gem. § 30 Abs. 1 Nr. 2 StromPBG (im Falle sonstiger Letztverbraucher
i. V. m. § 7 Abs. 2 Nr. 4 StromPBG) bestehen und sich u. a. zur Auslegung des § 31 Abs. 1 Nr. 1 lit. b StromPBG
geäußert.

Nach eingehender Beratung mit der Prüfbehörde sowie den betroffenen Verbänden hat das BMWK seine
Rechtsauffassung wie folgt erläutert:

Gemäß § 30 Abs. 1 Nr. 2 StromPBG sind bestimmte Letztverbraucher i. S. d. StromPBG verpflichtet, bis
zum 31. 05. 2024 eine finale Selbsterklärung gegenüber ihrem Elektrizitätsversorger (EVU) bzw. ÜNB abzuge-
ben. Wegen der dafür erforderlichen Unterlagen und Testate ist die Einhaltung dieser Frist für einige betroffe-
ne Adressaten faktisch unmöglich. Das BMWK hält es daher für erforderlich, in bestimmten Fällen den
Betroffenen auf Antrag eine Fristverlängerung um drei Monate bis zum 31. 08. 2024 zu gewähren.

Der Antrag ist zu begründen und hat die Bestätigung der Prüfbehörde dem zuständigen EVU bzw. ÜNB
vorzulegen. Die gewährte Fristverlängerung führt dann automatisch zur Verlängerung aller mit der finalen
Selbsterklärung verbundenen Fristen, einschließlich der Frist für die Endabrechnung der EVU gegenüber
den Letztverbrauchern gem. § 12 Abs. 3 StromPBG, die sich somit auf den 30. 09. 2024 verlängert. Nähere
Informationen zum Ablauf des Verfahrens und zu den zu verlängernden Fristen werden in den Häufig gestell-
ten Fragen (FAQ) zu den Energiepreisbremsen veröffentlicht.

Das BMWK vertritt die Auffassung, dass, wenn vor dem 31. 05. 2024 ein Antrag auf Fristverlängerung
gestellt wird, von der Sanktionierung von Rechtsverstößen abgesehen werden muss, solange die Verlänge-
rung wirksam ist. Dies gilt auch für Fälle, in denen das Gesetz bestimmte Rechtsfolgen vorsieht. So sollen
Rückforderungen nach § 12 Abs. 4 und 2a Satz 2 StromPBG im Falle einer Fristverlängerung erst am
30. 09. 2024 erfolgen. Auch soll die bußgeldbewehrte Ahndung als Ordnungswidrigkeit gemäß § 43 Abs. 1
Nr. 6 StromPBG sowie die Reduzierung der anzuwendenden Höchstgrenze auf null gemäß § 9 Abs. 5 Satz 2
StromPBG bei nicht rechtzeitiger Abgabe der finalen Selbsterklärung auf Fälle beschränkt sein, in denen bis
zum 31. 08. 2024 keine finale Selbsterklärung eingereicht wird.

In seinem Schreiben gibt das BMWK weitere Erläuterungen zur Auslegung der weiteren Bestimmungen
der StromPBG, etwa zur Meldung des Zeitpunktes zur Übermittlung der zusammengefassten Endabrechnung
und der gewährten Entlastungsbeträge.
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